
erscheint vieailsgr, Donnersiaas and Sanwtaa*
an letzterem Cage mit dem illustrierten Unterbaltungsblatte
„Plauderttöbjen“ und „Jülgemeine OJinzer-Zeitung“

Anzeiger für Lllville-Äestrich
Nreisblatt kür clen öMicden Ccil des Rbeingaukreifes.

Jfbonntmtnttprtls  pro Quartal WK. uo
n (ohne Crägerlobn oder Postgebühr.) ::
Inseratenpreis pro sechsspaltige Petitzeile ij Pfg.

:: Grösste Monnentenrahl
aller Rbeinaauer Blätter. ^

' Expeditionen: kltvrlle und Oestrich. '
Dm« und llrrisg vonM &m ktlenne in fterttich und kitville.3 Ns.88 3

5- »

Grösste Jtbonnentenzabl in der,
Stadt Gltuille und Umgebung.J- :4

M 15 Donnerstag, den 3. Februar 1916 67. Jahrgang

I Bekanntmachung
9tr. W . M . 1300 12. 15. K. R . A.,

»betreffend Beschlagnahme und Destandserhebung von
K Bekleidungs - und Ausrüstungsstückenfür Heer, Marine

.» und Feldpost.
Vom 1. Februar 1916.

:M Nachstehende Bekanntmachung wird hierdurch mit dem Be-J merken zur allgemeinen Kenntnis gebracht,daß Zuwiderhandlungen
M gegen die Enteignung -- oder Beschlagnahme-Anordnungen gemäßt  de"Bekanntmachung über die Sicherstellung von Kriegsbedarf
I» vom 24. lurti 1915 (RGBl . S . 357) in Verbindung mit den Er-
Mweiterunasbekanntmachungen vom 9. Oktober 1915 (RGBl . 0.
1 645) und vom 25. November 1915 (RGBl . S . 778)*), und Zuwi-
* derhandlungen gegen die Meldepflicht oder Pflicht zur Lager-

-buchfübruna gemäß der Bekanntmachung über Vorratserhebungen
1 vorn 2. Februar 1915 (RGBl . 0 . 54) in Verbindung mit den
I Erweiterungsbekanntmachungen vom 3. September 1915 (RGBl
«S . 549) und vom 21. Oktober 1915 RGBl . 0 . 684)**), bestraft
Uw erden.

8 l.
Inkrafttreten.

Diese Bekanntmachung tritt mit ihrer Verkündung am 1.
Februar 1916 in Kraft.

8 2.
Von der Bekanntmachung betroffene Gegenstände.
Von dieser Bekanntmachung werden die nachstehend aufge-

kführten Gegenstände betroffen, gleichviel, aus welchen Rohstoffen
--die dazu verwandten Webwaren hergestellt sind, ohne Rücksicht
auf Farbe und Herstellungsart

1. Uniformröcke (Waffenröcke, Attilas , Ulankas , Koller usw.),
Litewken, Feldblusen , Mäntel , Hosen, Reithosen. Feldmützen

' (keine Extramützen), Halsbinden (mit Ausnahme von rein¬
seidenen), Stoff-Fausthandschuhe, soweit sie für Mannschaften
des Heeres, der Marine und der Feldpost in Betracht

f kommen können,
2. Kricgsgefangenen-Anzüge, schwarz oder annähernd schwarz,

gelb gepaspelt,
3. Drillichjacken, Drillichröcke, Drillichhosen,
4. Männerhemden (jedoch keine Oberhemden und Nachthemden)

und Männerunterhosen mit Ausnahme aller aus gebleichten
Leinen- und gebleichten Baumwollstoffen oder Seide her-
gestellten Hemden und Unterhosen.

Männerhemden und Unterhosen aus Wirk - und Strick-
stoffen sind durch die Bekanntmachung Nr . W . M . 1000/11.

8 15. KRA . beschlagnahmt.
5. Helmbezüge (auch für Tschakos, Pelzmützen, Tschapkas

usw.), Tornister , Militär -Rucksäcke, Brotbeutel , Zeltzubehör¬
beutel,

Packtaschen, Schanzzeug- und Drahtscheren-Futterale,
I ' ganz oder teilweise aus Webstoffen gefertigt,

Feldflaschenüberzüge aller Art,
[ 6. Munition - - und Wassertragesäcke, Reiterfuttersäcke, Tränk¬

eimer, Protzschlitzsäcke, Zeltsäcke,
7. Zeltbahnen , Zelte aller Art , soweit sie für militärische

1 Zwecke geeignet sind,
Fuhrparkpläne aus Segeltuch (Hanf oder Baumwolle)

in folgenden Abmessungen:
211 : 226, 224 : 231, 231 : 284, 240 : 400, 248 : 282,
270 : 360, 300 : 500, 310 : 311, 400 : 500 cm.,

I 8. Sandsäcke.
8 3.

Beschlagnahme.
I Die von der Bekanntmachung betroffenen Gegenstände werden,
ohne Rücksicht auf Qualität , beschlagnahmt.

» . .. Soweit ihre Anfertigung nach den bestehenden Bestimmungen
nulachg ist, verfallen die in der Herstellung befindlichen oder
«unstlg herzustellendenGegenstände gleichfalls der Beschlagnahme,
iobald chre Herstellung beendet ist und die Mindestmengen über-
»chritten sind.

Beschlagnahmt sind ferner die von der Bekanntmachung be-
Nopenen Gegenstände (§ 2), welche von einer Abnahmestelle des
D " res, der Marine oder der Feldpost endgültig zurückgewiesen
Mno oder künftig entgültig zurückgewiesen werden . Sie dürfen auch
»rcht anderen Stellen des Heeres, der Marine oder der FeldpostUestefert werden.

K. it Gefängnis bis zu einem Jahre oder
E1,1^ ^ .eldstrasebiszuzehntausendMark  wird,

"d^ b"e st r " "fft "Ĥ Eeinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt
1. wer der Verpflichtung, die enteigneten Gegenstände heraus-

zugeben oder sie auf Verlangen des Erwerbers zu über-
bringen oder zu versenden, zuwiderhandelt;
^7 -unbefugt einen beschlagnahmten  Gegenstand bei-
letteichafft, beschädigt oder zerstört , verwendet, verkauft oder
raust oder ein anderes Veräußerungs - oder Erwerbsgeschäft
über ihn abschließt;

. wer der Verpflichtung, die beschlagnahmten Gegenstände zu
verwahren und pfleglich zu behandeln, zuwiderhandelt;
handelt ^5 erlassenen Ausführungsbestimmungen zuwider-

1

Krnvi!̂ er  vorsätzlich die Auskunft,  zu der er aus Grund dieseriiemi;rY® verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt , oder
Btiorfi * CY, lLnr,c *'t i 0e oder unvollständige Angaben
Mit Gi mi r* Eefä n gnis b i 8 zu 6 Monaten  oder

ch fe .. 6l§ zehntausend Mark bestraft,
Vorräte, - die verschwiegen sind, im Urteil für

Würait ' a *e verfallen erklärt werden.  Ebenso wird
Wichten ’nhT et  vorsätzlich die vorgeschriebenen Lagerbücher einzu-
I Y r ru führen unterläßt.
Werordnnn^^^ üifig die A u s ku n s t, zu der er auf Grund dieser
E Ti verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt oder

e ®.° e r unvollständige Angaben macht,

mf unvermoaensinn,. . ebis  z u dreitausend Mark oder
a t e n r"^fvüe mit Gefängnis bis zu sechs M o-
'rieben.^ Ebenso wird bestraft, wer fahrlässig die borge-

n Lagerbücher einzurichten oder zu führen unterläßt.

Wirkung der Beschlagnahme.
Die Beschlagnahme hat die Wirkung , daß die Vornahme

von Veränderungen an den von ihr berührten Gegenständen ver¬
boten ist und rechtsgeschäftlicheVerfügungen über sie nichtig sind.
Den rechtsgeschäftlichen Verfügungen stehen Verfügungen gleich,
die im Wege der Zwangsvollstreckung oder Arrestvollziehung er¬
folgen.

Unzulässig ist auch jeder Wechsel im Gewahrsam der be¬
schlagnahmten Gegenstände.

Trotz der Beschlagnahme sind alle Veränderungen und Ver¬
fügungen zulässig, die mit ausdrücklicher Zustimmung des Web¬
stoffmeldeamts der Kriegs -Rohstoff-Abteilung des Königlich
Preußischen Kriegsministeriums , Berlin SW 48, Verl . Hede-
mannstr . 11, erfolgen. Auch Veräußerungen an Stellen des
Heeres , der Marine oder der Feldpost dürfen nur mit Zustimmung
des Webstoffmeldeamts erfolgen.

8 5.
Ausnahmen von der Beschlagnahme.

Nicht beschlagnahmt sind durch diese Bekanntmachung:
1. Im Gebrauch gewesene oder im Gebrauch befindliche

Gegenstände . '
2. Alle Gegenstände , welche sich am 1. Februar 1916 im -

Eigentum von staatlichen oder kommunalen Behörden und j
Anstalten sowie von Vereinigungen sür Liebesgabenbeschaf- -
sung, soweit letztere ihre Vorräte unentgeltlich dem- Heere 1
oder der Marine zuführen, ferner von Vereinslazaretten und I
privaten Krankenhäusern befinden.

Dagegen ist der Erwerb beschlagnahmter Gegenstände i
nach dem 1. Februar 1916 auch seitens der Vorgenannten !
unzulässig. -

3. Alle Gegenstände , für welche Lieferungsverträge mit einer
Stelle des Heeres , der Marine oder der Feldpost bis zum
1. Februar 1916 einschließlich abgeschlossen worden sind,
vorausgesetzt, daß auch alle auf die Lieferungen bezüglichen
Zwischen- und Unterverträge bereits bis zum 1. Februar
1916 abge schlossen worden sind.

Dagegen fallen nicht unter diese Ausnahme Gegenstände,
über welche Verträge mit Eisenbahn - und anderen Zivil¬
behörden, ausländischen Militärbehörden , Kantinen , Privat¬
krankenhäusern (selbst mit militärischer Belegung ), Vereins¬
lazaretten , anderen gemeinnützigen Vereinen oder Anstalten
und dergleichen mehr bestehen.

4. Männerhemden und Männerunterhosen , welche nach dem
8. Dezember 1915 aus dem Reichsausland (nicht Zollaus¬
land oder besetzten Gebieten) eingeführt worden sind oder
noch werden.

5. Gegenstände , für die bis zum 8. Dezember 1915 eine Aus-
stlhrbewilligung des Reichskanzlers erteilt worden ist.

8 6.
Freigabe für den Kleinverkauf.

Die Vorräte einer Person sind bis zur Höhe der folgenden
Mindestmengen für den Kleinverkauf freigegeben:

a) ohne Rücksicht auf die Qualität
je 50 Waffenröcke, Litewken , Feldblusen,

Mäntel,
je 20 Attilas , Ulankas , Koller usw.,
20 Reithosen,
100 lange Hosen (einschließlich Stiefelhosen),
je 20 Feldmützen, Drillichjacken, Drillich¬

röcke, Die Ver-
40 Drillichhosen, schieden-
50 Halsbinden , heit der
je 10 Tornister , Zeltzubehörbeutel , Mu - Größe

nitionstragesäcke , Wassertragesäcke, und Farbe
Schanzzeug- oder Drahtscherenfutterale , bleibt
Feldflaschenüberzüge, außer

30 Militär -Rucksäcke, Betracht,
je 50 Helmbezllge, Brotbeutel , Zeltbahnen,

Reiterfuttersäcke, Tränkeimer , Pack¬
taschen,

500 Sandsäcke,
b) von jeder Qualität

je 100 Männerhemden oder Männerunter¬
hosen.

Die unter a) und b) aufgeführten Mengen sind nur dann
freigegeben, wenn

1. die freigegebenen Vorräte unmittelbar an den Verbraucher
veräußert werden,

' 2. Der Verkaufspreis den zuletzt vor dem Inkrafttreten dieser
Bekanntmachung erzielten Preis nicht übersteigt.

Wer trotz dieser Vorschriften Ware zurückhält oder höhere
Preise als bisher sich bezahlen läßt , hat sofort die Enteignung
der Ware zu gewärtigen . Wer also von dieser Freigabe für den
Kleinverkauf keinen Gebrauch machen will oder kann , hat seine
sämtlichen Vorräte als beschlagnahmt anzumelden.

(Schluß folgt.)

Zu Nr . W.  M . 676/1. 16. K. R. A.
Verbot von Ausverkäufen usw. für Web - und Wirkwaren.

Auf Grund des § 9b des Preußischen Gesetzes über den Be¬
lagerungszustand vom 4. Juni 1851, in Bayern auf Grund des
8 4 des Bayerischen Gesetzes über den Kriegszustand vom 5. No¬
vember 1912, in Verbindung mit der AllerhöchstenKabinettsorder
vom 31. Juli 1914, den Uebergang der vollziehenden Gewalt auf
die Militärbehörde betreffend, werden hiermit für den Monat
Februar jede Art von Sonderausverkäufen , wie Inventur - oder
Saison-Ausverkäufe, sogenannte Weiße Wochen oder Tage, Pro¬
paganda - und Reklame-Wochen oder Tage , sowie jede andere eine
besondere Beschleunigung des Verkaufes bezweckende Veranstaltung,
insbesondere die Ankündigung von Verkäufen zu herabgesetzten
Preisen sür Web- und Wirkstoffe und für Waren, die aus Web-
und Wirkstoffen hergestellt sind, oder bei deren Herstellung Web¬
oder Wirkstoffe verwandt sind, sowie für alle Strickwaren verboten.

Frankfurt  a . M., .
- ^ — :- - — Januar 1916.

Mainz,
Stellv . Generalkommando 18 . Armeekorps.

Das Gonvernement der Festung Mainz.

Nr . 5V. M. 562|1. 16. K. R . A.
betreffend

Preisbeschränkungen im Handel mit Web -, Wirk - und
Strickwaren.

Vom 1. Februar 1916. >
Aus Grund des § 9 b des Gesetzes üb :r den Belagerungszu¬

stand vom 4. Juni 1851 (Gesetzsamml. S . 451) in Verbindung
mit dem Gesetz, betreffend Abänderung dieses Gesetzes vom 11.
Dezember 1915 (RGB . S , 813) — in Bayern auf Grund des
Artikels 4 Ziffer 2 des Gesetzes über den Belagerungszustand vom
5. November 1912 in Verbindung mit der Königlichen Verordnung
vom 31. Juli 1914, den Uebergang der vollziehenden Gewalt auf
die Militärbehörden betreffend — wird hiermit folgende Anordnung
zur allgemeinen Kenntnis gebracht:

Beim Verkauf von Web -, Wirk - und Strickwaren (gleichgül¬
tig aus welchen Spinnstoffen dieselben hergestellt sind) sowie der
hieraus gefertigten Erzeugnisse darf der Verkäufer keinen höheren
Preis vereinbaren , als er vor dem 31. Januar 1916 bei gleichar¬
tigen oder ähnlichen Verkäufen erzielt hat . Hat der Verkäufer
vor dem 31. Januar 1916 den betreffenden Gegenstand nicht ge¬
handelt , so darf er keinen höheren Preis vereinbaren als den, welchen
ein gleichartiges Geschäft innerhalb desselben höheren Verwaltungs¬
bezirks vor dem 31. Januar 1916 für den Gegenstand erzielt hat.

Frankfurt (Main ), ^ r—- - -- - den 1. Februar 1916.
Mainz,

Stellv . Generalkommando 18 . Armeekorps.
Das Gonvernement dH ^ estung Mainz.

XVIII. Armeekorps.
Stellvertretendes Generalkommando. Frankfurt a. M., 22. 1. 1916.

Abt. III . b. Tagb .°Nr . 1297-335.

Betr Sehandlnng von Geschlkchtsl .rankheilen durch nicht
approbierte Personen.

Verordnung.
Im Anschluß an ureine Verordnung vom 18 Februar 1915 —

III b 701-1492 — bestimme ich: ,
I . Verboten ist weiter:
1. Die Behandlung von Geschlechtskrankheiten durch nicht

approbierte Personen.
2. Das Anbieten und die Abgabe von Heilmitteln, die für die

Behandlung von Geschlechtskrankenbestimmt sind, ohne ärztliche
Verordnung.

II. Prostituierten , die unter sittenpolizeilicherKontrolle stehen
und ihren Wohnsitz in einer bestimmten Stadt des KorpSbezirks
haben, wird verboten, die Stadt während der Kriegsdauer zu ver¬
lassen. Von diesem Verbote können durch ortspolizeiliche Erlaubnis
sür den Einzelfall Ausnahmen zugelassen werden.

Zuwiderhandlungen unterliegen der Bestrafung nach Z 9b des
Gesetzes über den Belagerungszustand vom 4. Juni 1851.

Der Kommandierende General:
Freiherr von Gall,
General der Infanterie.

Bekanntmachung.
Um auch den in der Woche den Täg über durch ihre Berufs¬

geschäfte in Anspruch genommenen Personen Gelegenheit zur münd¬
lichen Verhandlung zu geben, haben die König! Gewerbeinspektoren
des Regierungsbezirkes dafür — außerhalb der Bureaustunden —
noch besondere Sprechstunden eingerichtet, die auf den ersten Sonntag
jeden Monats von Hfl , Uhr vormittags bis 1 Uhr nachmittags
und aus den zweiten und vierten Samstag jeden Monats von 5*1,
bis 7 Uhr nachmittags festgesetzt sind.

Zuständig für den Kreis Rheingau ist die Königliche Gewerbe¬
inspektion Wiesbaden,  deren Geschäftsräume sich daselbst Adel-
heitstraße Nr . 81 III befinden.

Wiesbaden,  den 24. August 1906.
Der Regierungspräsident.

Die Magistrate und Herren Bürgermeister
werden an die Erledigung unseres Rundschreibens vom 16. v. Mts.
erinnert , betreffend die Anordnung der Enteignung der beschlag¬
nahmten Gegenstände aus Kupfer, Messing und Reinnickel.

Rüdesheim  a . Rh ., den 29. Januar 1916
Der Kreisausschuß des Rhelngaukreises:

, Wagner.

Bekanntmachung.
L. 416. Aus die im Regierungs -Amtsblatt vom 22. Januar

ds. Jahres Nr . 4 Seite 17—22 abgedruckte Bekanntmachung be¬
treffend Handverkaufstaxe für Krankenkassen vom 13. Januar ds.
Jahres im Kreisblatt (Amtsblatt :) und auch auf den Vermerk
in der Bekanntmachung, nach dem Sonderabzüge gegen vorherige
portofreie Einsendung des Betrages von 50 Pfg . von Herrn Apotheker
Friedrich Dieterichs in Frankfurt a. M, - Bockenheim— Ppstscheck-
amt Frankfurt a. M. Konto 4245—bezogen werden können, weise
ich hiermit noch besonder? hin. Ich mache noch besonders darauf auf¬
merksam, daß auch die Besitzer der ärztlichen Hausapotheken, wie dies
in der Bekanntmachung vom 26 November 1913 besonders her¬
vorgehoben ist, die in Frage stehenden gegebenen Bestimmungen
zu beachten und sich dieselben für ihre Akten zu beschaffen haben.

Rüdes heim,  den 29. Januar 1916.
Der Königliche Landrat,

Wagner.

Bekanntmachung.
Vom 1. Februar 1916 ab werden nur noch Brote im Gewicht

von 3fl, Pfund verausgabt Die Brotscheine lauten jedoch noch auf
4 Pfund Die Besitzer von Brotkarten haben aber nur Anspruch auf
3fl, Pfund Brot und dürfen die Bäcker nur 3'/, Pfund schwere
Brote backen und für eine Brotkarte verabreichen.

Ein Laib Brot kostet alsdann 60  Pfennig.
El .trille , den 29 Januar 1916.

Der Magistrat.



besonderer Anzeige

Anzeige»
gefallen . heute nachmittag um
gute Pflegemutter und Großm

geb. Kranz,
m 63 . Lebensjahre, wohlversehen mit den
in die Ewigkeit abzurusen.

i Namen der trauernden Hinterbliebenen
Peter Petri
Familie Basting
Familie Berg.

den 2. Februar 1816

Achtung ! !
Konfirmanden-Anzüge von Mk. ar
Herren- und Jünglings-Anzüge von Mk. W— an
Paletots,Regen- u.Gummimäntel von Ml 10- an
Hochzelts-u.Gesellschafts-Anzüge von Mk.20.- an
Rnaben-Anzüge von Mk. 5.50  an
Hn«pn von Mk. 3.50  an
H0Sen  Abteilung II.

Wenig getragene , elegante , fast neue

Mass-Anzüge, Hosen, Paletots sollt billig-
€?stts Mainzer

Monatsoardcrobentiansö.V t?liih-Äastalt
stehrtose so. „* Schusterstrasse“smastotr«« so
JB1U5ISI5I1 » « « " Kei „ e F ., i>le >m Platze

Sei» gie genatt au£ Firma  und Hausnummer.

^ ■..■il̂ .uilh...Hilfc....l!l!»38!te«a»fagii!iÜ!i.-nt!i!a;g!!l!!!!iai

_ , 7 »ebruar . verpachtet Unterzeichnete
Montag, den 7. F » r»ar, p igl6  pacf)tfrci

SS fltSwn | im Distritt Vorder ^ n Hühner-

°Uh . °n K°" ^ »

" • ÄÄ -um
Haus" Eltville.

SWiik. Zli'sclJ1 LMgrdirre.
4| Bestes Kernleder. }?
41 Herrrn -S - hle« 4 .SV Mk. iss
jl Damen-Oohlcn3.30 ,, ;§
ll ilerrrn -Avsäbe L«0 „ j|
% Dam -n-Absatz- SV Psg- g'■ bis 1 MI.

Genähte Sohlen- 30 Pig-
teurer.

Eltville, den 31. Januar 1916.

Grän,eitiisrt«GutsvirwaUoag,
Kohmann.

li Knaben , Mädchen -, j|
ij Aindrrsohten billigst . §
41 Dolle Garantie für nur jj
ii solide und beste Arbeit, :=
il sowie prima Leder.
1 Joseph Koch,
% Oestrich , Marktstraße 5. j

I auch zerbrocheneu. in Kautschuk
- gefaßte, sowie Bruchgold, Alter-

tümer ufw., kaust nur zum
höchsten reellen Preis

KuÄroig , Wiesbaden,
Wagemanstraße 18.

Bei Bestellung d Postkarte komme
ohne Verbindlichkeit ins Hau».
Kaufe auch von Aerzten

Wohnhaus

Ich. Sdwarz,
Oestrich, Schuhmacherei.

•für Dauerbrandöfen ,vollständig
grußfrei , Zechenkoks für Cen¬
tralheizungen —, Eiformbri
kets — Brikets (Union), alle
Sorten Nußkohlen und Küchen¬

brand empfiehlt
Johann © . Meis,

Erbach (Rhg ),
Teleson 130 Amt Eltville.

in schöner Lage in der Nä!
des Rheins zu vermieten.
Zimmer. Küche, Badezimmer;
Keller ufw-, Wasser- u. ^ .els
trizitätsleitungen , Borgarten
etwas Gemüseland.

Administration

Schloss
Erbach  i . Rbg.

Prima selbstgekelterten

«« srsfsSw « i-V
Erlen:  2 Nutz- und 2 Brennschelt,

»> Jlfrr « .“ fÄfÄf »00 M .AW;

KJS ’: Ä ^ L ^ u^ Lpe ? 4300 Wellen.

Sohlen und Fleck werden
besonders billigst, schnell und
gut ausgeführt Preise ie nachaut ausgeiug" , ------
Stärke des Leders, Arbeitslohn
wird billig berechnet.

- - _ Auf Wunsch können Sohlen
«W 1 ^ 11 und Fleck (mit Preisen ver-
Ws As » TR V N sxhen) ausgesucht werden da

. .. .. « - ich zum Verkauf Lager führe
in Leder u. sämtlichen Schuh¬
macherartikeln wie Nägel,
Stifte , Fett . Wichse usw.

Prunu -

Melmin
' ä >-1 GcfbßCh.
Hotel Marcobrunn, Erbach.

Bes: Jos - Jung,
z. Zt . im Felde.

eigener Arbeit mit 6arantie.
Mod.18tull!Sl.?lun° 1,S2<-n>h.4J0^

fii, Weingutsbesitzer u. Winzer , gebunden und unge
bunden , liefert die Bucbdruckere , de,

Rheingauer BUraerfreuml, Oestrich II. eilril ■

2Cacilia- ,
3RbenaniaA,

l A ., ß,
„ 5MoguntiaA
: e .. b

7Salon A
I 8 , B

Willi.Müller, Mainz.
Kol. Span. Hof-Plano-Fabrlk.

Qcgr. 1843. Münsterstra sse 5,

1>5 „ „500 ,,
1,28 „ „570,,
1,28 „ „000.
1,30„ ft 650„
1,30 ;, .. 680.
1,32 „ „720"
1^ 4 „ „ ^oO  „

ohne Aufschlag

Suche 600

OestieiGher Reiflinge,
gesundes Holz, mit Preisangabe
zu richten an

§.  Uorgardt,
Sindlingen aM .,

O kr i s t l e r st r a ß e 4 4.

Walschule
K LsM .k. KöSstmaUf

akademisch und staatlich
geprüfter Zeichenlehrer

Wiesbaden , Adolfst *- 7.
Zeichnen Malen Modellieren
f Herren, Damenu. Kinder.

Vorbereitung zum
einjährigen Künstlerexamen.

Glänzende Erfolge.
Anfertigung aller Art von
Zeichnungen und Malereien

im Aufträge.

Sehr beliel
in allen Frauenkreisen ch

das Favorit-Moden-Album
dasFavorit-Jugendmoden-A1
das Favorit-Handarbeits-Alb

nur je 60 Pf -, postfrei 70 '
der Intern . Schnittmanufa

Dresden-N. 8.
Nach Favorit - Schnittmufl
zu schneidern ist reizvoll, ie«
und sparsam , denn alles „sil
und zeugt von „Gescbmal

Mein grosser

Inventnr - Aiisverkan
in besseren

Scliuhwaren
eum 1 . Petoruar.

zu
ver

, _ .ltem  L eder gearbeitet , die der Mode unterworfen 1
, , „ nn Paare Stiefel n . Schube für Herren und Damen , ab“ a" ? 9 “*®” e0 za  Jabern . Sämtliche neueste moderne Al

» £ c. Dzaehm-

Wiesbaden , Heu ^ asse 22
Es lohnt sich für

unterhalte.

den Weitentferntesten mein Geschäft anfzusueben , da ich auch grosses Leger in Herren - u.
Knaben -Gard*

,. J
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